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RS OGH 1982/10/6 6Ob762/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 06.10.1982

Norm

ABGB §583

ABGB §1248

Rechtssatz

Das Verbot gemeinschaftlicher Testamente für Nichtehegatten läßt keine einschränkende Auslegung dahin zu, daß

eine unabhängig von der Beurteilung nach § 583 ABGB vorliegende Formunwirksamkeit der letztwilligen Verfügung der

einen der gemeinschaftlich testierenden Personen die Verfügung der anderen trotzt der Gemeinschaftlichkeit

formwirksam lasse.
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